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Sirenentest am Mittwoch, 3. Februar 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeweils am ersten Mittwoch des Monats Februar findet 
schweizweit um 13.30 Uhr der jährliche Sirenenfunktionstest 
statt. 
 
Dabei wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen für den "All-
gemeinen Alarm" und für den "Wasseralarm" getestet. Im Kan-
ton Basel-Landschaft werden total 151 Sirenen getestet. Ge-
hörlose Bewohner werden via SMS auf die Alarmauslösung 
aufmerksam gemacht. 
 
Es sind keine Verhaltens-/Schutzmassnahmen zu ergreifen. 
 

Weitere Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie im Internet 
unter www.sirenentest.ch 

 

Die Gemeinde 
informiert 

mehr ab Seite 3 

Frauenverein 

mehr auf Seite 11 

 

Schule 

mehr auf Seite 12 

 

Vereine & Verschie-
denes 

mehr ab Seite 13 

 

 

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/alarmierung/sirenentest.html
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Impressum Inhaltsverzeichnis 
  
Auflage 
1'180 Exemplare 

 
Amtliches 3 - 10 
 
Frauenverein 11 
 
Schule 12 
 
Vereine & Verschiedenes ab 13 
 
 
Redaktionsschluss nächste Ausgaben: 
 

17. Februar 2021 
23. März 2021 

 
 

 

 
Redaktion 
Gemeindeverwaltung Zunzgen 
Alte Landstrasse 5 
4455 Zunzgen 
 061 975 96 60 
 gemeinde@zunzgen.ch 
 
Redaktionsschluss 
Daten für die nächsten zwei Ausgaben (sh. rechts). 
Der Redaktionsschluss der BüZ-Inserate ist jeweils 
um 12:00 Uhr mittags. 
 
Druckvorlagen 
Berichte, Fotos, Texte und Inserate werden, wenn 
immer möglich, in elektronischer Form angenom-
men. Inserate müssen druckfertig an uns gelangen, 
sodass sie direkt übernommen werden können. Die 
zu publizierenden Texte/Inserate müssen spätes-
tens bei Redaktionsschluss auf der Gemeindever-
waltung vorliegen. Später eintreffende Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden. Für Än-
derungen oder Annullationen von Insertionsaufträ-
gen nach Redaktionsschluss haftet der Auftragge-
ber. Beiträge können von der Redaktion gekürzt wer-
den. Anonyme Leserbriefe (Name oder Absender der 
Redaktion unbekannt) werden nicht veröffentlicht. 
 
Druck 
Druckhüsli, Ch. Hess AG, Gewerbestrasse 10, 4450 
Sissach 

 
Gemeinde News App 
 

 
Die Gemeinde informiert 
über Wichtiges und Interes-
santes aus der Gemeinde 
und dem Gemeinderat zu-
sätzlich auch noch per App 
(Android/iOS). 

 
Sie können die App unter www.gemeinde-news.com 
oder direkt im entsprechenden App-Store herunter-
laden und installieren. 
 

 
Inserate  
Ganze Seite CHF 110 
Halbe Seite CHF   60 
Viertel Seite CHF   40 
 
Jahresabo 
Haushaltsversand an Ortsansässige gratis, CHF 30 
für auswärtige Privatpersonen. 
 
Gratispublikationen 
Für ortsansässige Vereine und gemeinnützige Insti-
tutionen sind Publikationen in der  
Büchel-Zytig kostenlos. 

 
  

Schalteröffnungszeiten: 
Montag  09.00 - 11.30 14.00 - 18.00 
Dienstag 09.00 - 11.30 14.00 - 16.30 
Mittwoch geschlossen 14.00 - 16.30 
Donnerstag 09.00 - 11.30 14.00 - 16.30 
Freitag  09.00 - 11.30 geschlossen 

mailto:gemeinde@zunzgen.ch
file:///C:/Users/verw1/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/2017/www.gemeinde-news.com
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 Die Gemeinde informiert 

 
 

Absage Einwohnergemeindeversammlung im 
März 2021 

Mangels spruchreifer (und wichtigen) Traktanden, 
aber auch aufgrund der aktuellen Lage rund um den 
Corona Virus, entschied der Gemeinderat, die Ein-
wohnergemeindeversammlung im März abzusagen. 
 
 

Schalteröffnung Gemeindeverwaltung 

Auch mit den vom Bundesrat verschärften Massnah-
men kann zurzeit der Betrieb der Gemeindeverwal-
tung ohne Einschränkungen für die Bevölkerung auf-
rechterhalten werden. 

Die Gemeindeverwaltung hält sich die Möglichkeit of-
fen, situationsbedingt die Öffnungszeiten kurzfristig 
anzupassen oder den Schalter zu schliessen. 

Selbstverständlich informieren wir in einem solchen 
Fall auf unserer Homepage und via App. 
 
 

Winterdienst 

bf▪ Als verantwortlicher Gemeinderat danke ich dem 
Werkhofteam, welches vor ein paar Wochen mit aus-
sergewöhnlich grossen Schneemengen zu kämpfen 
hatte, für ihre Leistung, welche Tag und Nacht er-
bracht wurde. 

Gerne habe ich die Telefonate und Emails von be-
sorgten Einwohnerinnen und Einwohnern entgegen-
genommen. Hauptsächlich wurde moniert, dass pri-
vate Ein-/Ausfahrten zugepflügt seien. 

Das Werkhofteam ist stets dafür besorgt, gemäss 
den gesetzlichen Vorgaben die Strassen und Geh-
wege vom Schnee zu befreien. Es ist in der Praxis 
schlicht nicht möglich, die Schneeräumung so durch-
zuführen, dass die privaten Ein-/Ausfahrten nicht 
von der Räumung tangiert werden. 

Es ist unvermeidbar, dass Schnee vor einer Ein-/Aus-
fahrt oder einem Parkplatz zu liegen kommt und man 
selber zur Schaufel greifen muss. 

Darum wäre es wichtig, nicht zu warten bis der 
Schnee gefroren ist, sondern die private Ein-/Aus-
fahrt raschmöglichst selbständig freizuschaufeln. 
Wir bitten die Bevölkerung, den Schnee nicht zurück 
auf die Strasse zu schieben sondern an der Seite zu 
deponieren. 

Auch hat es seine Gründe, wenn Schnee nur auf eine 
Strassenseite gepflügt wird. Dies hat mit der Lage 
der Schächte und/oder mit dem Strassengefälle zu 
tun. 

Damit soll vermieden werden, dass tagsüber schmel-
zender Schnee über die Strasse läuft, nachts gefriert 
und für eine vereiste Fahrbahn sorgt. 

Besten Dank für Ihr Verständnis. Konstruktive Kritik 
nehmen wir jederzeit gerne entgegen. 
 
 

Neue Mitarbeiterin Steuern 

Ab Februar 2021 dürfen 
wir auf die Unterstüt-
zung von Giuseppina Pel-
litteri zählen. Sie ergänzt 
das Gemeindeverwal-
tungs-Team und wird 
fortan in der Steuerab-
teilung tätig sein. 

Giuseppina Pellitteri 
wohnt mit ihrer Familie 
seit vielen Jahren in 

Zunzgen und bringt die fachliche und berufliche Er-
fahrung im Steuerwesen mit. 

Wir heissen Frau Pellitteri herzlich willkommen. 
 
 

Vorankündigung 

 Visita22 - Gewerbeausstellung des Gewerbe-
vereins Hombuger-/Diegtertal und Umgebung 
in Zunzgen, 9. bis 11. September 2022 

 Dorffest Zunzgen, 25. bis 27. August 2023 
 
 
 
 

«z`Zunzgä goht öppis!» 
 
hrw▪ In Zunzgen geht etwas! Vielleicht im Moment eine etwas komische Aussage, ist doch leider we-

gen der Pandemie vieles eingeschränkt. Insbesondere die Vereine müssen ihre Aktivitäten stilllegen, 

die Restaurants sind zu, einige Verkaufsgeschäfte müssen geschlossen bleiben und die Fasnacht fällt 

aus. Aber trotzdem, Zunzgen ist sicherlich in vielen Belangen eine aktive Gemeinde.  

 

Vielleicht sind Sie jetzt überrascht, dass der Gemeindepräsident mit einem Beitrag in der «Büchel-

Zytig» an die Einwohnerinnen und Einwohner von Zunzgen gelangt.  
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Der Gemeinderat hat beschlossen, die «BüZ» inhaltlich zu bereichern indem künftig regelmässig ein 

Mitglied des Gemeinderates einen Beitrag zu aktuellen Themen verfassen wird. Dies soll auch der 

Verbesserung der Kommunikation und des Informationsflusses des Gemeinderates nach aussen die-

nen.  

 

Auch unserem Gewerbe wollen wir die Gelegenheit geben, sich in der «BüZ» mit redaktionellen Bei-

trägen präsentieren zu können. 

 

Mit den folgenden Zeilen möchte ich Sie nur auszugsweise darüber informieren, was in unserer Ge-

meinde aktuell alles geplant, vorbereitet und organisiert wird. Kürzlich führte der Gemeinderat seine 

alljährliche Klausur durch und hat verschiedene Themen diskutiert. Neben unserer BüZ soll als Kom-

munikationsplattform auch die Homepage der Gemeinde informativer gestaltet und verbessert 

werden. 

 

Die Reglemente der Gemeinde wurden auf ihre Aktualität geprüft. Dort wo Handlungsbedarf besteht, 

werden diese überarbeitet und zur Genehmigung gebracht. 

 

Der Gemeinderat ist zudem damit beschäftigt, ein Leitbild für unsere Gemeinde zu erarbeiten. Weitere 

Informationen dazu folgen. 

 

Ein wichtiges Thema ist auch das Erkennen von möglichen Risiken für unsere Gemeinde, oder in Neu-

deutsch gesagt, das «Risk-Management». Die bestehende Liste von möglichen Risiken muss laufend 

überprüft werden. Es wird festgestellt, in welchen Bereichen die Risiken reduziert werden konnten 

und wo Handlungsbedarf besteht. Entsprechend wird die Liste angepasst. 

 

Regelmässig werden Sie in der «Büz» über den Stand der Bauarbeiten an unseren beiden Mehrfamili-

enhäusern (Überbauung Gässli) informiert. Wir freuen uns darauf, wenn dann in diesem Frühjahr die 

Liegenschaften eingeweiht werden und die Mieter und Mieterinnen ihre schönen und neuen Wohnun-

gen beziehen können.  

 

Mit der Fertigstellung dieses Projektes ist mit grossen Bauprojekten und entsprechend grossen In-

vestitionen in der Zukunft nicht Schluss. Bereits heute ist die Baukommission "SCHUZU" für das Schul-

haus Bündten tatkräftig an der Arbeit. Wir werden voraussichtlich noch dieses Jahr anlässlich einer 

Gemeindeversammlung über den Baukredit diskutieren und beschliessen können. 

 

Aber auch Veranstaltungsmässig ist einiges am Tun, sind doch in den nächsten drei Jahren gleich zwei 

Grossveranstaltungen geplant und in Vorbereitung; Mitte September 2022 wird der Gewerbeverein 

Homburger- Diegtertal seine Gewerbeausstellung «Visita» auf dem Areal der Schulanlagen durchfüh-

ren. Besonders freue ich mich jetzt schon auf die 700-Jahrfeier unserer Gemeinde. Im Jahre 1323 

wurde Zunzgen erstmals urkundlich erwähnt. Im August 2023 werden wir die 700 Jahre im Rahmen 

eines grossen Dorffestes feiern. Auch hier sind die Vorbereitungsarbeiten bereits im Gange. 

 

Am meisten freue ich mich jedoch darauf, wenn diese unsägliche Corona-Pandemie endlich vorbei ist 

und das gesellschaftliche Leben wieder in einem normalen Rahmen abgehalten werden kann. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen liebe Zunzgerinnen und Zunzger gute Gesundheit. 

 

Hansruedi Wüthrich 

Gemeindepräsident 
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Erlass einer Planungszone gem. § 53 RBG für alle Mobilfunkanlagen für 5 
Jahre auf dem Gemeindegebiet Zunzgen  
 

 
Ausgangslage 

Die Gemeindeversammlung vom 16. September 2020 stimmte dem Antrag von sechs Stimmbürge-

rinnen und Stimmbürgern "Errichtung einer Planungszone für alle Mobilfunkanlagen für 5 Jahre auf 

dem Gemeindegebiet von Zunzgen" mit 30 Ja- gegen 25 Nein-Stimmen zu. 
 
Der Gemeinderat kann gemäss § 53 Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) Planungszonen zur Si-

cherung und Durchführung der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung erlassen. Voraussetzung 

ist, dass eine Änderung des Nutzungsplans oder der Zonenvorschriften vorbereitet wird oder läuft. 

Die Planungszone soll Vorkehren verhindern, welche die Verwirklichung der laufenden Planung ver-

unmöglichen oder erschweren könnten. 

 
Begründung 

Der Gemeinderat erlässt laut Beschluss und Auftrag der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. 

September 2020 eine Planungszone für alle Mobilfunkanlagen für 5 Jahre auf dem gesamten Ge-

meindegebiet Zunzgen. 
 
§53 RBG besagt u.a., dass: 
 
b der Erlass einer Planungszone öffentlich bekanntzumachen und den betroffenen Grundeigentüme-

rinnen und Grundeigentümern sowie den Inhaberinnen und Inhabern von Baurechten schriftlich mit-

zuteilen ist. 
 
und 
 
5 Planungszonen im Grundbuch anzumerken sind. 

 

Da die Planungszone über das ganze Gemeindegebiet erlassen wird, sind alle Grundeigentümer*in-

nen sowie Inhaber*innen von Baurechten direkt betroffen und werden deshalb auch persönlich 

angeschrieben. 
 
Sobald die Planungszone nach Ablauf der Beschwerdefrist Rechtskraft erlangt, wird jede Parzelle in 

Zunzgen mit einer entsprechenden Anmerkung im Grundbuch belegt. Die Anmerkung stellt sicher, 

dass während fünf Jahren auf der Parzelle keine Mobilfunkanlage errichtet werden darf. 
 
Sämtliche Kosten für den Erlass der Planungszone werden von der Gemeinde Zunzgen getragen. 
 
Gegen den Erlass der Planungszone kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet beim Regie-

rungsrat Basel-Landschaft Beschwerde erhoben werden (s. Rechtsmittelbelehrung). Massgebend 

ist die Frist ab Publikation im Amtsblatt vom 4. Februar 2021. 

 
Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen den Erlass der Planungszone kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet beim Regierungsrat, Rat-

hausstrasse 2, 4410 Liestal, Beschwerde erhoben werden. Der Beschwerde kommt gemäss § 53 Abs. 3 lit. c 

RBG keine aufschiebende Wirkung zu. Die Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren sowie die Un-

terschrift der beschwerdeführenden oder der sie vertretenden Person enthalten. 
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Überbauung Gässli 

 

 

Auf der Baustelle wird zum Endspurt angesetzt, 
denn in wenigen Wochen werden bereits die ersten 
Mieter einziehen. 

 

 

Die Parkettböden im Haus B sind verlegt und die Sani-
tärapparate montiert. 

 

 

 

Und die Gärtner lassen sich auch nicht von schlechter 
Witterung abhalten.. 

Ebenfalls montiert ist der Aufzug im Haus A.  

Über den Baufortschritt informiert die Baukommission auch auf der Gemeindehomepage und via Gemeinde News 
App. 
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Mehrfamilienhaus Gässli 
 

Wohnung(en) zu vermieten 
per Frühling 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorausrechnungen Gemeindesteuern 2021 
 

Die Vorausrechnungen wurden bereits an alle steuerpflichtigen Personen verschickt. Gegen die pro-
visorische Steuerrechnung kann keine Einsprache erhoben werden und es werden auch keine provi-
sorischen Rechnungen unsererseits ersetzt/korrigiert. Sollte Ihre Rechnung entweder zu hoch oder 
zu tief ausgefallen sein, können Sie den Steuerbetrag individuell anpassen. 
 

Zahlungsfristen, Skonto und Verzugszins 
 

Die Fälligkeit für die provisorische Steuerrechnung ist der 31. Oktober 2021. 
 

Wer seine Rechnung bis zum 31. Mai 2021 bezahlt (oder auch nur einen Teil davon), kann von einem 
Skontoabzug auf dem bereits bezahlten Betrag von 3% profitieren. Diese Skontogutschrift kann 
höchstens auf dem effektiv geschuldeten Steuerbetrag erfolgen. Wenn die definitive Steuerrechnung 
tiefer ausfällt, wird der Skontoabzug entsprechend angepasst. 
 

Wer seine Rechnung bis zum 31. Oktober 2021 noch nicht beglichen hat, muss ab dem 
1. November 2021 auf dem effektiv geschuldeten Steuerbetrag 4.5% Verzugszins bezahlen. 
 

Wichtig 
 

Für die Zahlung ist derjenige Einzahlungsschein zu verwenden, welcher Ihrer Vorausrechnung beige-
legt ist. Sofern Sie weitere Einzahlungsscheine benötigen, können Sie diese bei der Gemeindeverwal-
tung, Steuerabteilung, beziehen oder direkt auf unserer Homepage bestellen. 
 
Informationen zur Steuererklärung 2020 
 

Anfang Februar 2021 erhalten alle Steuerpflichtigen ihre Steuererklärungsformulare für das Steuer-
jahr 2020. Die vollständig ausgefüllte Steuererklärung ist mit den notwendigen Beilagen bis am 31. 
März 2021 bzw. bis am 30. Juni 2021 (für Selbstständigerwerbende) einzureichen. 
 
Es wird automatisch eine stillschweigende Frist von 2 Monaten über die auf der Steuererklärung auf-
gedruckten Ersteinreichungsfrist gewährt. Eine darüber hinausgehende Frist kann im Internet unter 
www.steuern.bl.ch unter dem Link «Fristerstreckung für Privatpersonen» beantragt werden. 
 
Für das Ausfüllen der Steuererklärung 2020 steht das Progamm «EasyTax 2020» ab Anfang Februar 
2021 zum Herunterladen bereit.  

 

 

 

Dokumentation 
 
 
Interessierte finden auf unserer Homepage eine Do-
kumentation mit detaillierten Informationen zu den 
einzelnen Wohnungen sowie ein Interessenten-Mel-
deformular. Dieses können Sie auf der Gemeinde 
einreichen: gemeinde@zunzgen.ch 

Noch freie Wohnung(en): 
 

5.5 Zimmer (A7) 

http://www.steuern.bl.ch/
http://www.zunzgen.ch/
mailto:gemeinde@zunzgen.ch
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung in der Woche vom 22. – 26. Februar 2021 
 
Montag, 22. Februar 2021 – nachmittags geschlossen 
Mittwoch, 24. Februar 2021 – ganzer Tag geschlossen 
 

 

Steuern und Gebühren 2021 
 
Einkommens- und Vermögenssteuer natürliche Personen 56 % der Staatssteuer 

Ertragssteuer juristische Personen 4 % des Reinertrages 

Kapitalsteuer juristische Personen 0,55 ‰ des Kapitals 
Mind. CHF 165.00 

Skonto 
Auf Steuerbeträge, die vor dem 31. Mai des Fälligkeitsjahrs bezahlt werden, im 
Maximum aber auf dem definitiven Steuerbetrag. Skonto gilt nur für ordentliche 
Steuern, nicht für Sondersteuern. 

 
3 % 

Verzugszins 
Bis zur Fälligkeit nicht bezahlter Steuerbeträge, 
bzw. 30 Tage nach Rechnungstellung, sofern bis zur Fälligkeit noch keine Steuer-
rechnung gestellt wurde. 

 
4,5% 

Feuerwehr-Ersatzabgabe 3,5 % der Staatssteuer 

Wasser- / Abwassergebühren  

Wasserzins (Bezug bis 1‘000 m3/Jahr) CHF 1.50 / m3 

Wasserzins für das Gewerbe und die Landwirte, für den Verbrauch über 
1'000 m3 

CHF 1.20 / m3 

Grundgebühr Wasserzähler klein (EFH) CHF  150.00 

Grundgebühr Wasserzähler gross (MFH, Gewerbe) CHF  300.00 

Zählermiete klein CHF    20.00 

Zählermiete gross CHF    40.00 

Abwassergebühr 
 Abwassermengengebühr   (ARA Klärkosten) 
 Klärgebühr Regenwasser   (abhängig aufgrund versiegelter Flächen) 

 Unterhaltskosten Kanalisationsnetz   (Schmutz-/Meteorwasser) 

 
CHF  1.38 / m3 
CHF  0.15 / m2 
CHF  0.39 / m3 

Löschbeitrag nicht angeschlossener Liegenschaften CHF     50.00 

Anschlussgebühren Wasser 2,5 % des Brandlagerwertes 

Anschlussgebühren Abwasser 3,0 % des Brandlagerwertes 

zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer  

Abfallentsorgung  

Vignette 35L CHF      1.90 

Container CHF    29.00 

Kunststoff-Sammelsackrolle CHF   24.00 

Hundegebühren  

Hundegebühr 1. Hund CHF    80.00 

Hundegebühr 2. Hund CHF  160.00 

Zuchtgebühr (zuzüglich Gebühr pro Hund) CHF  200.00 
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Vorübergehende Strassensperrung Bleimatt 
 

Im Zusammenhang mit den Sa-
nierungsarbeiten der Haupt-
strasse des Kantons (Abschnitt 
Alte Landstrasse bis Gemein-
degrenze Tenniken) wird für die 
Gemeinde Tenniken eine neue 
Trinkwasserleitung erstellt. 
 
Zuerst wird Trinkwasserleitung 
erstellt. Deshalb wird bis ca. 
März 2021 die Gemein-
destrasse zum Bürgerschopf 
hinter der Autobahn für den 
Durchgangsverkehr gesperrt 
werden. Die Sperrung ist ent-
sprechend signalisiert. 
 
 

 
 

 
 

Zivilstandsnachrichten 

  

Geburten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
25.12.2020 
 
 

 
 
 
 
Sofia Fiechter 
Hardstrasse 3 
 
 

Todesfälle 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
10.01.2021 
 
 
14.01.2021 
 
 
16.01.2021 
 

 
Markus Reusser 
Steinenweg 61 
 
Beatrice Wist 
Ringstrasse 6 
 
Fritz Thommen-Perrot 
Hauptstrasse 42 
 

Aussetzung von Jubilarenbesuchen 
 
Selbsterklärend finden bis auf weiteres keine Jubi-
larenbesuche statt. 
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Hauskehricht, Grünabfuhr, Altmetall und Altöl 
 
 

Altmetall und Altöl (beim Werkhof) 
 
Freitag, 26.02.2021 13.00-14.30 Uhr 
Samstag, 27.02.2021 09.00-10.30 Uhr 
 
Freitag, 26.03.2021 13.00-15.30 Uhr 
Samstag, 27.03.2021 08.00-09.00 Uhr 
 

Hauskehricht 
Jeweils donnerstags 
 

 

 

Weitere Infos und Download des Abfallkalenders:  www.zunzgen.ch/de/verwaltung/abfallfs/ 

 
 
Grüngut-Abfuhrdaten 
(montags, 09.00 Uhr) 

 
 01.02.2021 
 22.02.2021 
 08.03.2021 
 29.03.2021 

 

 

Nächste Altpapier- und Kartonsammlungen 
 
17. März 2021 – Altpapier 
19. April 2021 – Karton 
 
Vormittag: Altpapiersammlung (ab 07.30 Uhr) 
Vormittag: Kartonsammlung (ab 09.00 Uhr) 
 gleicher Standort wie Kehricht! 
 
 Altpapier gebündelt bereitstellen 
 Wir können kein Altpapier in Papier- oder Plastiksä-

cken, in Schachteln oder Tragtaschen annehmen. Derartige Verpa-
ckungen müssen wir stehen lassen! 

 Altpapier von Fremdstoffen befreien (kein Karton od. Plastik) 
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Termine im Monat Februar 2021 
 
Schülermittagstisch jeweils Dienstag während der Schulzeit 

 
 

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Jahresversammlung in 
diesem Jahr auf schriftlichem Weg durchgeführt. Die Vereins-

mitglieder werden alle Unterlagen auf dem Postweg zu gegebe-
ner Zeit erhalten. 

 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Kindermittagstisch suchen wir Verstärkung!  
 
Wer kocht gerne, hat Lust sich in einem kleinen Team einzubrin-
gen und hat Freude im Umgang mit Kindern?  
 
Wir sind ein großartiges Team aus Frauen & Männern und wür-
den uns über ein neues Küchenmitglied sehr freuen.  
Die Termine werden jeweils weit im Voraus geplant, so dass Du 
dies mühelos einplanen kannst. Du wärst einmal im Monat am 
Dienstagmittag mit dabei, wenn wir zusammen kochen und den 
Kindern das Essen schöpfen.  
Hast Du Lust und fühlst Dich angesprochen? Bei Fragen steht 
Nicole Grütter gerne zur Verfügung. Tel: 061 / 971 60 72.  
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